
1. Satzung 
zur Änderung der Satzung 

des Landkreises Wolfenbüttel 
über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis 

(Verwaltungskostensatzung) 

0710-1 

(Bekanntgemacht im Amtsblatt für den Landkreis Wolfenbüttel Nr. 28 vom 15.07.2004) 

Auf Grund der§§ 5 und 7 der Niedersächsischen Landkreisordnung i. d. F. vom 22.08.1996 
(Nds.GVBL. S. 365) und des § 4 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(NKAG) i.d.F. vom 11 .02.1992 (Nds.GVBL. S. 29) in der jeweils geltenden Fassung hat der 
Kreistag des Landkreises Wolfenbüttel in seiner Sitzung am 28.06.2004 folgende Satzung 
beschlossen: 

Artikel 1 

Die Satzung des Landkreises Wolfenbüttel über die Erhebung von Verwaltungskosten im 
eigenen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung) vom 09.08.2001 wird wie folgt 
geändert: 

Der Kostentarif zur Verwaltungskostensatzung (§ 2) des Landkreises Wolfenbüttel vom 
09.08.2001 wird wie folgt geändert: 



lfd. 
Nr. 

2 
2.1 
2.2 
2.4 

14 
14.1 
142 

19 
19.1 
19.1.1 
19.1.2 
19.1.3 
19.2 

Gegenstand 

Amtliche Beglaubigungen, Zeugnisse, Bescheinigungen und Ausweise 
Beglaubigung von Unterschriften 
Beglaubigung von Abschriften, Durchschriften und anderen Vervielfältigungen. 
Ausstellung von Zeugnissen, Bescheinigungen und Ausweisen 
(wenn Gebühren nicht nach anderen Tarifnummern zu erheben sind). 

Ersatzweise Ausstellung von Sammelschülerzeitkarten bei Verlust 
im 1. Schulhalbjahr je Karte 
im 2. Schulhalbjahr je Karte 

Büchereiwesen 
Versäumnisgebühr 
für die erste Überschreitung einer Ausleihfrist 
für die zweite Überschreitung einer Ausleihfrist zusätzlich 
für die dritte Überschreitung einer Ausleihfrist zusätzlich 
Ersatzausstellung eines Leseausweises 

20 Kreisbildstelle 
20.2 Nutzung (außerschulisch) des Video- und Datenprojektors je Ausleihtag 

(Tag der Ausgabe und der Rückgabe gelten als ein Ausleihtag) 

21 Vereinbarungen gern. § 78 f SGB VIII und gern. § 77 SGB VIII (KJHG) 

21.1 Abschluss einer Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung 
gern. § 78 f SGB VIII 

21 .1.1 
21 .1.1.1 
21 .1.1.2 
21.1.2 

21.1 .2.1 
21 .1 .2.2 
21 .1.3 

21 .2 

21.2.1 
21 .2.1.1 

21.2.1.2 

21.2.2 
21.2.2.1 

21.2.2.2 

Erstvereinbarung 
erstmalig Grundbetrag 
Betrag pro Platz 
Folgevereinbarungen mit Veränderungen der Leistungsbeschreibung 
und/oder Neuberechnungen 
Grundbetrag nach Aufwand 
Betrag pro Platz 
Pauschale Fortschreibungen 

Abschluss einer Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung 
gern. § 77 SGB VIII 
Sozialpädagogische Fachleistungsstunden 
Erstvereinbarungen 

Einrichtungen 
Einzeltherapeuten und lch-AG's 

Folgevereinbarungen 
Einrichtungen 
Einzeltherapeuten und lch-AG's 

Teilleistungsstörungen 
Erstvereinbarungen 

Einrichtungen 
Einzeltherapeuten und lch-AG's 

Folgevereinbarungen 
Einrichtungen 
Einzeltherapeuten und lch-AG's 

Euro 

6 
4 

5,50 bis 150 

28 
17 

2 
4 
6 

1,70 

50 

250 
5 

125-250 
5 

80 

120 
60 

60 
30 

120 
60 

50 
15 



 

Die Satzung tritt zum 01 .08.2004 in Kraft. 

Wolfenbüttel, den 30.06.2004 

Artikel II 


